
 
 
 
 
 
 
 
 

^ãíäáÅÜÉ=jáííÉáäìåÖÉå=
sÉêâΩåÇìåÖëÄä~íísÉêâΩåÇìåÖëÄä~íísÉêâΩåÇìåÖëÄä~íísÉêâΩåÇìåÖëÄä~íí====
PPPPQQQQK=g~ÜêÖ~åÖI=kêK=K=g~ÜêÖ~åÖI=kêK=K=g~ÜêÖ~åÖI=kêK=K=g~ÜêÖ~åÖI=kêK=PUPUPUPUI=I=I=I=PKSKOMNPPKSKOMNPPKSKOMNPPKSKOMNP====

====

====

====

j~ëíÉêj~ëíÉêj~ëíÉêj~ëíÉêJJJJmêΩÑìåÖëçêÇåìåÖ=EjmlFmêΩÑìåÖëçêÇåìåÖ=EjmlFmêΩÑìåÖëçêÇåìåÖ=EjmlFmêΩÑìåÖëçêÇåìåÖ=EjmlF====

ÑΩê=ÇÉå=ïÉáíÉêÄáäÇÉåÇÉå=sÉêÄìåÇëíìÇáÉåÖ~åÖÑΩê=ÇÉå=ïÉáíÉêÄáäÇÉåÇÉå=sÉêÄìåÇëíìÇáÉåÖ~åÖÑΩê=ÇÉå=ïÉáíÉêÄáäÇÉåÇÉå=sÉêÄìåÇëíìÇáÉåÖ~åÖÑΩê=ÇÉå=ïÉáíÉêÄáäÇÉåÇÉå=sÉêÄìåÇëíìÇáÉåÖ~åÖ====

j~ëíÉê=fåíÉêå~íáçå~äÉë=mêçàÉâíáåÖÉåáÉìêïÉëÉå=j~ëíÉê=fåíÉêå~íáçå~äÉë=mêçàÉâíáåÖÉåáÉìêïÉëÉå=j~ëíÉê=fåíÉêå~íáçå~äÉë=mêçàÉâíáåÖÉåáÉìêïÉëÉå=j~ëíÉê=fåíÉêå~íáçå~äÉë=mêçàÉâíáåÖÉåáÉìêïÉëÉå=JJJJ====jfmjfmjfmjfm====

~å=ÇÉê=c~ÅÜÜçÅÜëÅÜìäÉ=açêíãìåÇ~å=ÇÉê=c~ÅÜÜçÅÜëÅÜìäÉ=açêíãìåÇ~å=ÇÉê=c~ÅÜÜçÅÜëÅÜìäÉ=açêíãìåÇ~å=ÇÉê=c~ÅÜÜçÅÜëÅÜìäÉ=açêíãìåÇ====

====

sçãsçãsçãsçã====PK=gìåáPK=gìåáPK=gìåáPK=gìåá====OMNPOMNPOMNPOMNP====
 



FH Dortmund 2 MPO MIP 

Master-Prüfungsordnung (MPO) 
für den weiterbildenden Verbundstudiengang 

Master Internationales Projektingenieurwesen - MIP 
an der Fachhochschule Dortmund 

 
 

Vom 3. Juni 2013 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes und des Kunst-
hochschulgesetzes vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 672), hat die Fachhochschule 
Dortmund die folgende Masterprüfungsordnung für den weiterbildenden Verbundstudiengang 
Master Internationales Projektingenieurwesen erlassen. 
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I. Allgemeines 

§ 1 
Geltungsbereich der Prüfungsordnung 

Diese Prüfungsordnung gilt für die Masterprüfung im weiterbildenden Verbundstudiengang 
Master Internationales Projektingenieurwesen an der Fachhochschule Dortmund. Sie regelt 
gemäß § 64 Abs. 2 HG die Masterprüfung in diesem Studiengang. 

§ 2 
Ziel des Studiums, Kooperation 

Der weiterbildende Verbundstudiengang Master Internationales Projektingenieurwesen – MIP 
richtet sich in seiner Kombination von Selbststudienabschnitten und Präsenzphasen an die 
Gruppe der Berufstätigen in Industrie und Unternehmen. Über die Einbindung von Fernstudien-
elementen soll unter Beibehaltung des Praxisbezugs im Fachhochschulstudium die Möglichkeit 
des berufsbegleitenden Studiums geschaffen werden. Das zur Masterprüfung führende 
Studium soll nach einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss unter Beachtung 
der allgemeinen Studienziele (§ 58 HG) auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse 
insbesondere sowohl theoretische wie anwendungsbezogene Inhalte des Studienfaches 
vermitteln und befähigen, problemorientierte Methoden bei der Analyse betrieblicher Vorgänge 
anzuwenden, praxisgerechte Problemlösungen zu erarbeiten und dabei auch außerfachliche 
Bezüge zu beachten. Das Studium soll die schöpferischen und gestalterischen Fähigkeiten der 
Studierenden entwickeln und sie auf die Masterprüfung vorbereiten. 

II. Zulassung zum Studium 

§ 3 
Studienbeginn 

Das Studium kann im ersten Fachsemester nur zum jeweiligen Wintersemester aufgenommen 
werden. 

§ 4 
Studienvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist der Abschluss eines Diplom- 
oder Bachelor-Studiengangs des Ingenieurwesens in Maschinenbau, Elektrotechnik, Ver-
fahrenstechnik, Bau oder Wirtschaft oder eines fachlich nahen Ingenieurstudiengangs an 
einer Fachhochschule oder Universität oder der Abschluss eines entsprechenden akkredi-
tierten Bachelorausbildungsgangs an einer Berufsakademie mit der Gesamtnote von 
mindestens „befriedigend“ (3,0) sowie einer einschlägigen Berufserfahrung von mindes-
tens einem Jahr. 

(2) Über das Vorliegen der Studienvoraussetzungen entscheidet eine aus Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses gemäß § 9 gebildete und von diesem gewählte Kommission, der 
zwei Professorinnen oder Professoren oder eine Professorin und ein Professor sowie eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter angehören. 
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III. Aufbau des Studiums 

§ 5 
Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienplan, Leistungspunkte 

(1) Unter Berücksichtigung der Ausrichtung des Verbundstudiums auf Berufstätige beträgt 
die Regelstudienzeit fünf Semester. Der Studienplan ist so gestaltet, dass der Abschluss 
innerhalb der Regelstudienzeit erworben werden kann. 

(2) Das Studium setzt sich aus Pflichtmodulen und Wahlpflichtmodulen sowie der abschlie-
ßenden Thesis mit dem Kolloquium zusammen. Pflichtmodule sind für alle Studierenden 
verbindlich, Wahlpflichtmodule werden aus Katalogen gewählt. 

(3) Das Studium umfasst Pflichtmodule im Umfang von 87 Credits, zwei Wahlpflichtmodule 
im Umfang von 10 Credits und die abschießende Thesis mit dem Kolloquium im Umfang 
von 23 Credits. Der verpflichtende Studienumfang beträgt 120 Credits. Das Nähere ergibt 
sich aus dem Studienplan gemäß Anlage. 

§ 6 
Lehr- und Lernformen 

(1) Das Verbundstudium stellt eine Kombination von Fern- und Präsenzstudium dar. 

(2) Entsprechend setzt es sich aus Präsenzphasen und Lernen mit Medien in Selbststudien-
abschnitten zusammen. Zum Lernen mit Medien zählen Vorlesungen und Übungen, die 
über Lerneinheiten, Angebote in der eLearning-Umgebung, Multimediaanwendungen und 
Chat-Gruppen vermittelt werden. In den Präsenzphasen werden die Lehrstoffe systema-
tisch vertieft und auf Fälle der Praxis übertragen. Unter Anleitung arbeiten Studierende 
einzeln oder in Gruppen an der Lösung vorgegebener Probleme.  

§ 7 
Studienberatung 

(1) Eine allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Fachhochschule Dortmund. Sie 
erstreckt sich auf Fragen der Studieneignung sowie insbesondere auf die Unterrichtung 
über Studienmöglichkeiten, Studieninhalte, Studienaufbau und Studienanforderungen; 
sie umfasst bei studienbedingten persönlichen Schwierigkeiten auch eine psychologi-
sche Beratung. 

(2) Die Studienfachberatung obliegt dem Fachbereich Maschinenbau der Fachhochschule 
Dortmund. Er unterstützt die Studierenden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung 
und der Studientechniken. 

(3) Die Inanspruchnahme der Studienberatung wird vor allem empfohlen: 

- zu Beginn des Studiums, 

- bei Wechsel des Studiengangs oder der Hochschule, 

- vor einer Spezialisierung im Studium, 

- bei Nichtbestehen von Prüfungen, 

- bei Unterbrechung des Studiums und 

- vor Abbruch des Studiums. 
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IV. Masterprüfung – Allgemeines 

§ 8 
Masterprüfung, Mastergrad 

(1) Die Masterprüfung besteht aus den Modulprüfungen und einem abschließenden Prü-
fungsteil. Die Modulprüfungen finden in der Regel zu dem Zeitpunkt statt, an dem das je-
weilige Modul im Studium nach dem Studienplan (vgl. Anlage) vorgesehen ist. Der ab-
schließende Prüfungsteil der Masterprüfung besteht aus einer Thesis und einem Kollo-
quium.  

(2) Das Prüfungsverfahren ist so zu gestalten, dass das Studium einschließlich aller Prüfun-
gen mit Ablauf des fünften Semesters abgeschlossen werden kann. Zu berücksichtigen 
sind dabei auch die gesetzlichen Mutterschutzfristen, die Fristen der Elternzeit sowie 
Ausfallzeiten durch die Pflege oder Versorgung von Ehegatten, eingetragenen Lebens-
partnerinnen und Lebenspartnern oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten 
Grades Verschwägerten, wenn diese oder dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist. 

(3) Durch die abschließende Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studie-
rende die für eine selbständige Tätigkeit im Beruf notwendigen gründlichen Fachkennt-
nisse erworben hat und befähigt ist, auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Methoden selbstständig und erfolgreich zu arbeiten. 

(4) Ist die Masterprüfung bestanden, verleiht die Fachhochschule Dortmund den Mastergrad 
„Master of Engineering“, abgekürzt „M.Eng.“.  

§ 9 
Prüfungsausschuss 

(1) Die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben obliegen dem Prüfungsaus-
schuss des Verbundstudiengangs Master Internationales Projektingenieurwesen; die Ver-
antwortung der Dekanin bzw. des Dekans gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 HG bleibt unberührt. 
Der Prüfungsausschuss ist ein Prüfungsorgan der Fachhochschule Dortmund. Der Prü-
fungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

Der Prüfungsausschuss besteht aus 

1. der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden, 

2. deren Stellvertreterin bzw. dessen Stellvertreter, 

3. zwei weiteren Lehrenden,  

4. einer Angehörigen oder einem Angehörigen der Gruppe der akademischen Mitarbeite-
rinnen oder  Mitarbeiter (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 HG) und 

5. zwei Studierenden. 

Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende, deren Stellvertreterin bzw. dessen Stellvertreter 
und die übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses nach Satz 5 Nr. 3 bis 5 werden vom 
Fachbereichsrat des Fachbereichs Maschinenbau der Fachhochschule Dortmund gewählt. 
Die unter Satz 5 Nr. 1 und 2 Genannten müssen dem Kreis der Professorinnen oder Pro-
fessoren angehören. Für die unter Satz 5 Nr. 3 bis 5 genannten Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses werden Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses und ihre Vertreterinnen oder Vertreter müssen Angehörige des Fachbereichs 
Maschinenbau der Fachhochschule Dortmund sein und des Weiteren am Studiengang 
Master Internationales Projektingenieurwesen beteiligt sein.  
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Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses nach Satz 5 Nr. 1 bis 4 und ihrer 
Vertreterinnen oder Vertreter beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglie-
der und ihrer Vertreterinnen oder Vertreter ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.  

(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung eingehal-
ten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbe-
sondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren 
getroffene Entscheidungen. Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fachbereich regelmä-
ßig über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächli-
chen Bearbeitungszeiten für die Thesis. Er berichtet ferner über die Verteilung der Noten 
für die Teile der Masterprüfung (§ 8 Abs. 1) und der Gesamtnoten (§ 28 Abs. 2 Satz 1). Der 
Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform dieser Ordnung und des Studienplans. 
Maßnahmen des Prüfungsausschusses zur Prüfungsorganisation bedürfen der Zustim-
mung der Dekanin oder des Dekans. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche und den Be-
richt an den Fachbereich. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn von den in Absatz 1 Satz 5 Nr. 1 bis 3 
Genannten mindestens drei Personen und von den in Absatz 1 Satz 5 Nr. 4 und 5 Genann-
ten mindestens zwei Personen anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. Im 
Falle, dass die Vorsitzende oder der Vorsitzende nicht an der Sitzung teilnimmt, ent-
scheidet bei Stimmengleichheit die Stimme deren Stellvertreterin bzw. deren Stellvertre-
ter oder dessen Stellvertreterin bzw. dessen Stellvertreter. Die studentischen Mitglieder 
des Prüfungsausschusses wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, 
insbesondere bei der Anrechnung oder Bewertung von Studien- und Prüfungsleistungen 
und der Bestellung von Prüferinnen oder Prüfern sowie Beisitzerinnen oder Beisitzern, 
nicht mit. An der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die die Festle-
gung von Prüfungsaufgaben oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studenti-
schen Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme von Prü-
fungsleistungen zugegen zu sein. Ausgenommen sind studentische Mitglieder, die sich 
am selben Tag der gleichen Prüfung zu unterziehen haben. 

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten. 

(6) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seiner Vorsitzenden oder 
seines Vorsitzenden sind dem Prüfling unverzüglich mitzuteilen. Dem Prüfling ist vorher 
Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äu-
ßern. § 2 Abs. 3 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG), insbesondere über die Ausnahme von der Anhörungs- und Begrün-
dungspflicht bei Beurteilungen wissenschaftlicher oder künstlerischer Art, bleibt unbe-
rührt. 

§ 10 
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer, Prüfungstermine 

(1) Für die Durchführung der Masterprüfung werden vom Prüfungsausschuss Prüferinnen 
oder Prüfer und Beisitzerinnen oder Beisitzer bestellt. Zur Prüferin oder zum Prüfer darf 
nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Masterprüfung oder eine ver-
gleichbare Prüfung abgelegt oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat und, so-
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fern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Studienabschnitt, auf 
den sich die Prüfung bezieht, eine einschlägige selbstständige Lehrtätigkeit ausgeübt 
hat. Sind mehrere Prüferinnen oder Prüfer zu bestellen, soll mindestens eine Prüferin o-
der ein Prüfer in dem betreffenden Modul gelehrt haben. Zur Beisitzerin oder zum Beisit-
zer darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Masterprüfung oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat (sach-
kundiger Beisitzerin oder sachkundiger Beisitzer). Die Prüferinnen oder die Prüfer sind in 
ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig von Weisungen. 

(2) Für die Thesis kann der Prüfling Prüferinnen oder Prüfer vorschlagen. Auf den Vorschlag 
des Prüflings ist nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Der Prüfungsausschuss achtet 
darauf, dass die Prüfungsverpflichtung möglichst gleichmäßig auf die Prüferinnen oder 
Prüfer verteilt wird. 

(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem 
Prüfling die Namen der Prüferinnen oder Prüfer rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die 
Bekanntgabe soll in der Regel mindestens zwei Wochen vor der Prüfung oder der Ausgabe 
der Thesis erfolgen. Die Bekanntgabe erfolgt durch elektronischen und schriftlichen Aus-
hang. 

(4) Für die Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerinnen oder Beisitzer gilt § 9 Abs. 5 Satz 2 
und 3 („Verschwiegenheit“) entsprechend. 

§ 11 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen in dem gleichen Studiengang an anderen deutschen 
Hochschulen werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. Fehlversuche werden 
hierbei berücksichtigt, sofern sie nicht aus einem Versäumen einer Frist gemäß § 64 Abs. 
3 Satz 2 HG resultieren. Die Anrechnung erfolgt von Amts wegen.  

(2) Studien- und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen an deutschen Hochschulen 
werden von Amts wegen angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird.  

(3) Studien- und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen werden auf Antrag 
angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Fehlversuche werden dabei 
nicht berücksichtigt. Auf Antrag können auch sonstige gleichwertige Kenntnisse und Qua-
lifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen angerechnet werden. 

(4) Gleichwertigkeit gemäß Absatz 2 und 3 ist festzustellen, wenn Leistungen in Inhalt, 
Umfang und in den Anforderungen denjenigen des Studiengangs Master Internationales 
Projektingenieurwesen im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die 
Gleichwertigkeit von Studien- und Prüfungsleistungen an Hochschulen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes sind die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen zu beachten. Zu be-
rücksichtigen sind auch Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften. Im Übri-
gen kann bei Zweifeln über die Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen gehört werden. 

(5) Studien- und Prüfungsleistungen, die nicht nach Absatz 2 bis 4 gleichwertig sind, jedoch 
in Deutschland oder in einem Staat erbracht wurden, der ebenfalls das „Übereinkommen 
über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Re-
gion“ (Lissabonner Anerkennungskonvention vom 11.4.1997) ratifiziert hat, werden auf 
Grundlage der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auch dann angerechnet, wenn 
kein wesentlicher Unterschied zu den Studien- und Prüfungsleistungen des Master-
Studiengangs Internationales Projektingenieurwesen – MIP festgestellt wird. Die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller hat die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen vor-
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zulegen. Stellt die Fachhochschule Dortmund fest, dass ein wesentlicher Unterschied der 
Prüfungs- und Studienleistungen besteht, begründet sie dies inhaltlich gegenüber der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller. 

(6) Für Studien- und Prüfungsleistungen, die angerechnet werden, erhalten Studierende die 
gemäß der Anlage vorgesehene Anzahl von Leistungspunkten. 

(7) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 5 ist der Prüfungsausschuss. Vor 
Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen oder Fach-
vertreter zu hören. Die Studierenden haben die für die Anrechnung erforderlichen Unter-
lagen innerhalb des ersten Semesters nach der Immatrikulation vorzulegen. 

(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Wurden Leistungen an einer anderen Hochschule und / oder in einem an-
deren Studiengang nur mit dem Vermerk „bestanden“ bewertet, so wird dieser Vermerk 
nicht durch eine Note ersetzt. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

(9) Studien- und Prüfungsleistungen aus dem Studiengang, dessen Abschluss Voraussetzung 
für die Einschreibung in das Masterstudium ist (vgl. § 4), werden nicht angerechnet. 

§ 12 
Bewertung von Prüfungsleistungen, Bildung von Noten 

(1) Prüfungsleistungen sind durch Noten differenziert zu bewerten. Die Noten für die einzel-
nen Prüfungsleistungen werden von der oder dem jeweiligen Prüfenden festgesetzt. 

(2) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittli-

chen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde-

rungen genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An-

forderungen nicht mehr genügt. 
 

 Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder erhöhte 
Notenziffern benutzt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.  

(3) Sind mehrere Prüfer an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die gesamte Prüfungsleis-
tung gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Bei nicht über-
einstimmender Bewertung ergibt sich die Note gemäß Absatz 4 aus dem arithmetischen 
Mittel der Einzelbewertungen.  

(4) Wird eine Note aus dem arithmetischen Mittel von gewichteten oder ungewichteten 
Einzelnoten berechnet, wird beim Ergebnis der Mittelwertbildung nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung ge-
strichen. Dabei lautet die Bewertung der so ermittelten Note bei einem arithmetischen 
Mittel 

bis  1,5 die Note „sehr gut“,  
über  1,5  bis  2,5 die Note „gut“,  
über  2,5  bis  3,5 die Note „befriedigend“,  
über  3,5  bis  4,0 die Note „ausreichend“, 
über  4,0 die Note „nicht ausreichend“. 
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(5) Für jede mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistung werden Credits 
nach Maßgabe der Anlage vergeben. 

§ 13 
Wiederholung von Prüfungsleistungen, Kompensation 

(1) Die Masterprüfung kann jeweils in den Teilen wiederholt werden, in denen sie nicht 
bestanden ist oder als nicht bestanden gilt. Eine Wiederholung ist in jedem Semester 
möglich. 

(2) Modulprüfungen dürfen, soweit sie nicht bestanden sind, zweimal wiederholt werden. 
Eine Wiederholung bestandener Modulprüfungen ist unzulässig. 

(3) Die das Studium abschließende Master-Thesis und das Kolloquium können bei einer als 
„nicht ausreichend“ benoteten Leistung einmal wiederholt werden. 

(4) Ist in den Wahlpflichtmodulen eine Prüfung endgültig mit „nicht ausreichend“ bewertet, 
so kann dies durch Bestehen einer anderen Prüfung der Wahlpflichtmodule kompensiert 
werden. Diese Kompensation ist nur einmal möglich.  

(5) Kann der Prüfling zu einer nach der Anlage vorgesehenen Prüfung endgültig nicht mehr 
zugelassen werden oder hat er eine nach der Anlage  vorgesehene Prüfung unter Berück-
sichtigung von Absatz 4 (Kompensation) endgültig nicht bestanden, erfolgt eine Exmatri-
kulation. 

§ 14 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling  

(a) zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder 

(b) nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt oder 

(c) die gestellte Prüfungsaufgabe nicht bearbeitet oder aus der Art der Bearbeitung 
offenkundig hervorgeht, dass ein ernsthafter Wille zur Lösung der gestellten Aufgabe 
gefehlt hat oder 

(d) eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit 
erbringt. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich, d. h. innerhalb einer Woche nach dem jeweiligen Prü-
fungstag, schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings 
kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes über die Prüfungsunfähigkeit verlangt werden, 
Werden die Gründe vom Prüfungsausschuss anerkannt, so kann der Prüfling die Zulassung 
zu der entsprechenden Prüfungsleistung erneut beantragen. 

(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung zu beein-
flussen, beispielsweise durch die Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Der Täuschungsver-
such ist von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden 
aktenkundig zu machen.  

(4) Zusätzlich kann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 63 Abs. 5 HG eingeleitet 
werden. Hiervon kann bei leichten Verstößen abgesehen werden. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Im Falle eines mehrfa-
chen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuchs, kann der Prüfling exmatriku-
liert werden. Ein Ausschluss des Prüflings von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Stu-
dienleistungen aufgrund der Täuschung ist im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3 nicht 
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möglich. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten ist der Kanzler der Fachhochschule Dortmund. 

(5) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen 
Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung 
von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Gründe für 
den Ausschluss sind aktenkundig zu machen.  

(6) Der Prüfling kann innerhalb von 21 Tagen verlangen, dass Entscheidungen nach Abs. 3 
und 4 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Entscheidungen des Prü-
fungsausschusses sind dem Prüfling unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

V. Modulprüfungen 

§ 15 
Ziel, Umfang, Form und Anzahl der Modulprüfungen 

(1) Die Module sind entsprechend dem als Anlage beigefügten Studienplan in Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule gegliedert, die jeweils mit einer Prüfung abgeschlossen werden. In 
den Modulprüfungen soll festgestellt werden, ob der Prüfling Inhalt und Methoden der 
Module in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die erworbenen Kenntnis-
se und Fähigkeiten selbständig anwenden kann. 

(2) Die Modulprüfung besteht aus einer modulabschließenden Prüfungsleistung in Form 
einer Klausurarbeit (§ 18) mit einer Bearbeitungszeit von höchstens zwei Zeitstunden o-
der einer mündlichen Prüfung (§ 19) von mindestens dreißig und höchstens fünfundvier-
zig Minuten Dauer je Kandidatin oder Kandidat oder aus einer oder mehreren modulbe-
gleitenden Prüfungsleistungen in den Formen des § 20 oder aus einer Kombination von 
modulbegleitenden und modulabschließenden Prüfungsleistungen.  

(3) Prüfungsform, Umfang und Anforderungen der Prüfungen sind an dem Inhalt der Module 
zu orientieren. Die inhaltliche Ausprägung und Beschreibung der Module sowie der zuge-
hörigen Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem jeweils gültigen Modulhandbuch des 
Studiengangs. Das Modulhandbuch ist in jedem Semester zu aktualisieren und im Inter-
net zu veröffentlichen. Der Fachbereich verantwortet die Dokumentation und Archivierung 
der Versionen des jeweiligen Modulhandbuchs.  

(4) Der Prüfungsausschuss legt in der Regel zu Beginn eines Semesters im Benehmen mit 
den Prüferinnen und Prüfern für alle Prüflinge der jeweiligen Modulprüfung die Prüfungs-
formen, die Prüfungsmodalitäten und, sofern die Prüfung innerhalb eines Moduls aus 
mehreren Einzelleistungen oder einer Kombination unterschiedlicher Prüfungsformen be-
steht, die Gewichtung der einzelnen Prüfungsteile zueinander verbindlich fest. 

(5) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet 
worden ist. Für die Bewertung der Modulprüfungen gilt § 12. 
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§ 16 
Zulassung zu Modulprüfungen 

(1) Zu einer Modulprüfung kann nur zugelassen werden, wer  

1. im Studiengang Master Internationales Projektingenieurwesen – MIP  eingeschrieben 
und nicht beurlaubt ist;  

2. insgesamt noch keine drei Prüfungsversuche im gleichen oder vergleichbaren Modul 
oder Teilmodul in einem Studiengang Master Internationales Projektingenieurwesen 
unternommen und sich auch nicht dazu angemeldet hat. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 können beurlaubte Studierende jedoch zur Wiederholung 
einer nicht bestandenen Modulprüfung zugelassen werden. 
Des Weiteren können beurlaubte Studierende auch zum Erstversuch einer Prüfung zuge-
lassen werden, wenn die Beurlaubung aufgrund der Pflege und Erziehung von Kindern im 
Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsförderungsgesetz sowie aufgrund der Pflege der 
Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetrage-
nen Lebenspartners oder eines in gerader Linie Verwandten oder im ersten Grad Ver-
schwägerten erfolgt ist. 

Für Modulprüfungen, die zum Ende des vierten oder fünften Semesters der Regelstudien-
zeit vorgesehen sind, muss der Prüfling seit mindestens einem Semester an der Fach-
hochschule Dortmund gem. § 48 Abs. 1 HG eingeschrieben sein. 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin 
über das an der Fachhochschule Dortmund eingesetzte Online-Verfahren „Online-Dienste 
für Studierende (ODS) – Prüfungsanmeldung und Rücktritte“ zu stellen. An Stelle einer 
Anmeldung über das ODS kann auch ein schriftlicher Antrag an die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses erfolgen. Der Antrag kann für mehrere Modulprü-
fungen zugleich gestellt werden, wenn diese Modulprüfungen innerhalb desselben Prü-
fungszeitraumes stattfinden sollen. 

(3) Erfolgt keine Anmeldung zum modulabschließenden Teil einer Modulprüfung, bleiben die 
bereits in diesem Modul abgelegten modulbegleitenden Prüfungen gültig. 

(4) Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, in 
Zweifelsfällen der Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über die Zulassung wird in der 
Regel zwei Wochen vor dem Prüfungstermin elektronisch oder durch schriftlichen Aus-
hang bekannt gemacht. 

(5) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

2. der Prüfling innerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes in einem Studiengang 
Master Internationales Projektingenieurwesen 

- eine gleiche oder vergleichbare Prüfung oder 

- die Masterprüfung  

endgültig nicht bestanden hat. 

(6) Die oder der Studierende kann sich bis spätestens zehn Kalendertage vor dem Prüfungs-
termin ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche über das von Mo-
dul- oder Modulteilprüfungen abmelden.  

(7) Legt der Prüfling mehr als die vorgeschriebene Anzahl von Prüfungen in den Wahlpflicht-
modulen ab, gilt die zeitliche Reihenfolge für das Ergebnis der Masterprüfung, es sei 
denn, der Prüfling benennt schriftlich, spätestens mit dem Antrag auf Zulassung zum Kol-
loquium gegenüber dem Prüfungsausschuss eine andere Reihenfolge. Die nicht berück-
sichtigten Prüfungen können entsprechend § 29 im Zeugnis ausgewiesen werden. 
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§ 17 
Durchführung von modulabschließenden Prüfungen 

(1) Klausurarbeiten (§ 18) und mündliche Prüfungen (§ 19) finden außerhalb der Lehrveran-
staltungen statt. Sie sollen innerhalb von Prüfungszeiträumen liegen, die vom Prüfungs-
ausschuss festgesetzt und bei Semesterbeginn oder zum Ende des vorhergehenden Se-
mesters bekannt gegeben werden. Die Prüfungstermine können auch nach Ablauf oder 
vor Beginn der Lehrveranstaltungszeit liegen. 

(2) Der jeweilige Prüfungstermin wird dem Prüfling rechtzeitig bekannt gegeben, in der Regel 
mindestens vier Wochen vor der betreffenden Prüfung. Die Bekanntgabe erfolgt durch 
elektronischen und schriftlichen Aushang. 

(3) Der Prüfling hat sich auf Verlangen des Prüfers oder Aufsichtführenden mit einem 
amtlichen Lichtbildausweis auszuweisen. 

(4) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis oder auf andere Weise glaubhaft, dass er 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder chronischer Er-
krankung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form 
abzulegen, hat die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu gestatten, gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Er hat dafür zu sorgen, 
dass durch die Gestaltung der Prüfungsbedingungen eine Benachteiligung für Behinderte 
und chronisch Kranke nach Möglichkeit ausgeglichen wird. Im Zweifel kann die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses weitere Nachweise fordern. 

(5) Für alle Prüfungsleistungen, die ohne Aufsicht erbracht werden, insbesondere für 
Abschlussarbeiten, Projektarbeiten und schriftliche Hausarbeiten, wird eine Versicherung 
abgenommen, dass die Prüfungsleistung vom Prüfling selbstständig und ohne unzulässi-
ge fremde Hilfe erbracht worden ist und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht wurden. 

§ 18 
Modulprüfungen in Form von Klausurarbeiten 

(1) In den Klausurarbeiten soll der Prüfling nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit 
und mit begrenzten Hilfsmitteln Probleme aus dem jeweiligen Modul mit geläufigen Me-
thoden seiner Fachrichtung erkennen und lösen kann. Außerdem soll festgestellt werden, 
ob der Prüfling über die erforderlichen Kompetenzen im jeweiligen Prüfungsfach verfügt. 

(2) Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln 
entscheidet die oder der Prüfende. Eine Liste der zugelassenen Hilfsmittel ist gleichzeitig 
mit der Ankündigung des Prüfungstermins durch elektronischen und schriftlichen Aus-
hang bekannt zu geben. 

(3) Die Prüfungsaufgabe einer Klausurarbeit wird in der Regel von nur einer Prüferin oder 
einem Prüfer gestellt. In fachlich begründeten Fällen, insbesondere wenn in einer Prüfung 
mehrere Lehrgebiete zusammenfassend geprüft werden, kann die Prüfungsaufgabe auch 
von mehreren Prüferinnen oder Prüfern gestellt werden. In diesem Fall beurteilt jede oder 
jeder  Prüfende nur den Teil der Klausurarbeit, der ihrem oder seinem Fachgebiet ent-
spricht. Die Prüfenden legen in diesem Fall die Gewichtung der Anteile an der Prüfungs-
aufgabe über die Anzahl der zu erreichenden Punkte vorher gemeinsam fest. Die Note der 
Klausurarbeit ergibt sich aus den kumulierten Punkten der beiden Klausurteile. 

(4) Eine Klausurarbeit ist in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer zu bewerten. 
Klausurarbeiten, bei deren Nichtbestehen ein Modul endgültig nicht bestanden wäre, 
sind von zwei Prüferinnen oder einer Prüferin und einem Prüfer oder zwei Prüfern zu be-
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werten. Im Falle des Satzes 2 ergibt sich die Note der Klausurarbeit aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen. 

(5) Die Bewertung der Klausurarbeiten ist dem Prüfling jeweils nach spätestens sechs 
Wochen nach Erbringen der Prüfungsleistung mitzuteilen. Die Bekanntgabe erfolgt durch 
elektronischen und schriftlichen Aushang. 

§ 19 
Modulprüfungen in Form von mündlichen Prüfungen 

(1) In der mündlichen Prüfung soll der Prüfling nachweisen, dass sie oder er im jeweiligen 
Prüfungsfach die Zusammenhänge erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zu-
sammenhänge einordnen kann. Außerdem soll festgestellt werden, ob der Prüfling über 
die erforderlichen Kompetenzen im jeweiligen Prüfungsfach verfügt.  

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegen-
wart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers (§ 10 Abs. 1 
Satz 4) oder vor mehreren Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) als Gruppenprü-
fungen oder als Einzelprüfungen abgelegt. Hierbei wird jeder Prüfling grundsätzlich nur 
von einer Prüferin oder einem Prüfer geprüft. Vor der Festsetzung der Note hat die Prüferin 
oder der Prüfer die Beisitzer oder den Beisitzer oder die anderen Prüferinnen oder Prüfer 
zu hören. Ein Fragerecht steht der Beisitzerin oder dem Beisitzer nicht zu. In fachlich be-
gründeten Fällen, insbesondere wenn mehrere Lehrgebiete gleichzeitig geprüft werden, 
kann die Prüfung von mehreren Prüferinnen oder Prüfern abgenommen werden. Dabei 
prüft jede Prüferin oder jeder Prüfer nur den dem jeweiligen Lehrgebiet entsprechenden 
Anteil. In diesem Fall legen sie die Gewichtung der Anteile vor Beginn der Prüfung ge-
meinsam fest. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt sich aus dem arithmetischen Mit-
tel der gewichteten Noten der Anteile. Hierbei wird nur die erste Stelle hinter dem Komma 
berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Mündliche Prü-
fungen, bei deren Nichtbestehen ein Modul endgültig nicht bestanden wäre, sind von 
zwei Prüferinnen oder einer Prüferin und einem Prüfer oder zwei Prüfern zu bewerten. Die 
Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 

(3) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für die 
Benotung maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Note der 
Prüfung ist dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 

(4) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterzie-
hen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen oder 
Zuhörer zugelassen, sofern nicht ein Prüfling bei der Meldung zur Prüfung widersprochen 
hat. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses an den Prüfling. 

§ 20 
Weitere Prüfungsformen bei Modulprüfungen 

(1) Innerhalb einer Modulprüfung können zusätzlich oder anstelle der Klausurarbeit oder 
mündlichen Prüfung weitere Prüfungsformen als Bestandteil der Prüfung vorgesehen wer-
den, die eine individuell erkennbare Studienleistung ermitteln, wie insbesondere Haus-
arbeit (Absatz 2), mündlicher Beitrag (Absatz 3), Referat (Absatz 4) und schriftliche Leis-
tungsnachweise (Absatz 5). Diese Prüfungen werden von einer Prüferin oder einem Prüfer 
bewertet. Art und Umfang dieser Prüfungsleistungen legt der Prüfungsausschuss gemäß 
§ 15 Abs. 2 Satz 2 im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer zu Beginn eines Semes-
ters verbindlich fest.  
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(2) Eine Hausarbeit dient der Feststellung, ob der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist eine Aufgabe nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden 
selbstständig in schriftlicher Form zu bearbeiten. Der Inhalt der Hausarbeit kann münd-
lich begründet und verteidigt werden. Die Note für die Hausarbeit ist dem Prüfling spätes-
tens drei Wochen nach Abgabe der Hausarbeit bekannt zu geben.  

(3) Ein mündlicher Beitrag dient der Feststellung, ob der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist eine Aufgabe nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden 
zu präsentieren. Die für die Benotung des mündlichen Beitrags maßgeblichen Tatsachen 
sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Note für den mündlichen Beitrag ist dem Prüf-
ling im Anschluss an den mündlichen Beitrag bekannt zu geben. 

(4) Ein Referat (Vortrag auf der Basis einer schriftlichen Ausarbeitung) dient der Feststellung, 
ob der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Aufgabe nach wis-
senschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbstständig in schriftlicher Form zu be-
arbeiten und zu präsentieren. Die für die Benotung des Referates maßgeblichen Tatsa-
chen sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Note für das Referat ist dem Prüfling spä-
testens zwei Wochen nach dem Referat bekannt zu geben. 

(5) Schriftliche Leistungsnachweise dienen der Feststellung, ob der Prüfling einen bestimm-
ten Wissenstand erreicht hat. Standardisierte Formen sind zulässig. Der schriftliche Leis-
tungsnachweis kann auch in elektronischer Form erfolgen. Die Note für den schriftlichen 
Leistungsnachweis ist dem Prüfling spätestens drei Wochen nach Abgabe bekannt zu ge-
ben. 

(6) Die weiteren Prüfungsformen können auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen 
werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings 
aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen (bei Hausarbeiten und schriftlichen 
Ausarbeitungen) oder anderen objektiven Kriterien (bei Hausarbeiten, mündlichen Bei-
trägen und Referaten), die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unter-
scheidbar und bewertbar ist. 

§ 21 
Modul „Nationale und internationale Praxisanwendungen“ 

(1) Das Modul „Nationale und internationale Praxisanwendungen“ beinhaltet die Bearbei-
tung von Projekten im nationalen und internationalen Kontext mit einem zeitlichen Um-
fang von 10 Wochen, entsprechend 400 Stunden. Davon müssen mindestens 4 Wochen, 
entsprechend 160 Stunden, im Ausland erbracht werden. Der Auslandsaufenthalt kann 
weniger als 4 Wochen betragen, wenn der internationale Aspekt durch eine intensive 
Kommunikation im Rahmen einer Tätigkeit für ein international tätiges Unternehmen bzw. 
eine international tätige Institution realisiert werden kann. Der Prüfungsausschuss ent-
scheidet auf Antrag der oder des Studierenden über das Vorliegen der Voraussetzungen 
und legt die erforderliche Dauer des Auslandsaufenthalts fest. Die erforderlichen Praxis-
anwendungen können während des gesamten Studiums in zeitlichen Abschnitten von 
mindestens 3 Tagen, entsprechend 24 Stunden durchgeführt werden. Das Nähere zur 
Durchführung und zum Nachweis ergibt sich aus der Modulbeschreibung und dem dazu 
zugehörigen Leitfaden. 
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(2) Die Praxisanwendung kann dabei unterschiedliche Tätigkeiten in dem betreffenden 
Berufsfeld umfassen, wie 

(a) Tätigkeiten in einem derzeit ausgeübten Beruf in einem Unternehmen oder einer öf-
fentlichen wie privaten Institution;  

(b) Tätigkeiten in internationalen Institutionen oder Unternehmen im Rahmen von natio-
nalen oder internationalen Praktika oder Austauschprogrammen; 

(c) Projekte in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen, die 
spezielle theoretische und/oder praktische Forschungsprojekte im Berufsfeld Ma-
schinen- und Anlagenbau realisieren.  

(3) Die Studierenden müssen sich selbst um geeignete Tätigkeiten kümmern. Bei Bedarf 
leistet die Fachhochschule Dortmund Hilfestellung bei der Suche nach geeigneten Pra-
xisprojekten, insbesondere bezüglich der erforderlichen Auslandaufenthalte. 

(4) In begründeten Ausnahmefällen stellt sich die Fachhochschule Dortmund als eine der 
unter Absatz 2 Buchstabe c) aufgeführten Einrichtungen zu Verfügung und definiert ein 
praktisches Forschungsprojekt, das von der oder dem betreffenden Studierenden in ei-
nem nationalen oder internationalen Kontext zu erarbeiten ist. In einem solchen Aus-
nahmefall stellt die Fachhochschule sicher, dass die in Absatz 1 Satz 3 definierte Voraus-
setzung einer intensiven Kommunikation mit Auslandspartnern realisiert wird. Absatz 1 
Satz 3 gilt entsprechend. 

VI. Thesis 

§ 22 
Thesis 

(1) Mit der Thesis soll der Prüfling zeigen, dass er befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist eine praxisorientierte wissenschaftliche Fragestellung aus ihrem oder seinem Fach-
gebiet selbständig mit den erprobten wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden 
zu bearbeiten.  

(2) Die Thesis wird von einer vom Prüfungsausschuss bestellten Prüferin oder bzw. von 
einem Prüfer, der gemäß § 10 Abs. 1 prüfungsberechtigt ist, ausgegeben und betreut. Für 
die Themenstellung der Thesis hat der Prüfling ein Vorschlagsrecht. 

(3) Die Thesis darf mit Zustimmung der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses in einer Einrichtung außerhalb der Fachhochschule durchgeführt werden, 
wenn sie dort ausreichend begleitet werden kann. 

(4) Die Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des Einzelnen aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgren-
zung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen 
nach Absatz 2 erfüllt.  
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§ 23 
Zulassung zur Thesis 

(1) Zur Thesis kann zugelassen werden, wer 

1. die Zulassungsvoraussetzungen für die Modulprüfungen gemäß § 16 Abs. 1 erfüllt und 

2. mindestens 80 Credits aus den vorgeschriebenen Modulprüfungen erworben hat. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Thesis soll zum Ende des vierten Fachsemesters erfolgen. Er 
ist schriftlich an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu rich-
ten. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits früher vor-
gelegt wurden: 

1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 

2. eine Erklärung darüber, ob der Prüfling bereits eine Master-Thesis oder die Masterprü-
fung in einem Masterstudiengang Internationales Projektingenieurwesen nicht oder 
endgültig nicht bestanden hat. 

Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beigefügt werden, welche Prüferin oder welcher 
Prüfer zur Ausgabe und Betreuung der Thesis bereit ist. Für den Fall, dass der Prüfling von 
seinem Vorschlagsrecht für die Themenstellung der Masterarbeit keinen Gebrauch ge-
macht hat, sorgt die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, 
dass der Prüfling ein Thema für die Masterarbeit erhält. 

(3) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den 
Antrag ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen 
werden. 

(4) Über die Zulassung entscheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses und in Zweifelsfällen der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, 
wenn 

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder 

2. die Unterlagen gemäß Absatz 2 unvollständig sind oder 

3. innerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes in einem Masterstudiengang In-
ternationales Projektingenieurwesen  

- eine entsprechende Master-Thesis des Prüflings ohne Wiederholungsmöglichkeit mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet worden ist oder  

- der Prüfling die Masterprüfung endgültig nicht bestanden hat. 

Dem Prüfling wird die Zulassung elektronisch über das ODS oder schriftlich bestätigt. 

§ 24 
Ausgabe und Bearbeitung der Thesis 

(1) Das Thema der Thesis wird von der Betreuerin oder dem Betreuer der Thesis (§ 22 Abs. 2) 
gestellt. Die Ausgabe des Themas der Thesis erfolgt über die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem der 
Prüfling das Thema bekannt gegeben wird; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen.  

(2) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe der Thesis bis zur Abgabe) beträgt 
16 Wochen. Sie wird dem Prüfling bei der Ausgabe des Themas schriftlich mitgeteilt. Das 
Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Thesis innerhalb 
der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. Die Vorsitzende oder der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses kann auf einen vor Ablauf der Frist gestellten begründeten 
schriftlichen Antrag die Bearbeitungszeit ausnahmsweise einmalig um bis zu vier Wochen 
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verlängern. Die Betreuerin oder der Betreuer der Thesis soll zu dem Antrag gehört werden. 
Des Weiteren kann bei nachgewiesener krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit wäh-
rend der Bearbeitungszeit von der Frist zur Abgabe der Masterarbeit abgewichen werden. 

(3) Das Thema der Thesis kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der 
Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der Wieder-
holung gemäß § 13 Abs. 3 ist die Rückgabe nur zulässig, wenn der Prüfling bei der Anfer-
tigung seiner ersten Thesis von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

(4) Im Fall einer länger andauernden oder ständigen körperlichen Behinderung oder einer 
chronischen Erkrankung des Prüflings findet § 17 Abs. 4 entsprechende Anwendung. 

§ 25 
Abgabe und Bewertung der Thesis 

(1) Die Thesis ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss in dreifacher Ausfertigung und in 
elektronischer Form abzuliefern. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen; 
bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post 
maßgebend. Wird die Thesis nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie gemäß § 14 Abs. 1 als 
mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet.  

(2) Die Thesis ist von zwei Prüferinnen oder einer Prüferin und einem Prüfer oder zwei Prüfern 
zu bewerten. Eine der Prüferinnen oder einer der Prüfer muss Professorin oder Professor 
im Fachbereich Maschinenbau der Fachhochschule Dortmund sein.  

Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch die Prüferinnen oder die Prüfer wird die 
Note der Master-Thesis aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß 
§ 12 Abs. 4 gebildet, wenn die Differenz der beiden Noten weniger als 2,0 beträgt. Beträgt 
die Differenz 2,0 oder mehr, wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder ein 
dritter Prüfer bestimmt. In diesem Fall ergibt sich die Note der Master-Thesis aus dem 
arithmetischen Mittel der beiden besseren Einzelbewertungen. Die Master-Thesis kann 
jedoch nur dann mit „ausreichend“ oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei 
der Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind. 

Alle Bewertungen sind schriftlich zu begründen. Die Bewertung der Master-Thesis ist dem 
Prüfling spätestens sechs Wochen nach Abgabe mitzuteilen. Für die Master-Thesis wer-
den Leistungspunkte gemäß der Anlage 1 vergeben. 

(3) Die Thesis ist mit einem Abstract (Kurzfassung) zu versehen, der den Umfang einer DIN A4 
Seite nicht überschreiten soll. 

§ 26 
Kolloquium 

(1) Das Kolloquium ergänzt die Thesis und ist selbstständig zu bewerten. Es dient der 
Feststellung, ob der Prüfling befähigt ist, die Ergebnisse der Thesis, ihre fachlichen und 
methodischen Grundlagen, ihre modulübergreifenden Zusammenhänge und ihre außer-
fachlichen Bezüge mündlich darzustellen, selbstständig zu begründen und ihre wissen-
schaftliche Bedeutung einzuschätzen. 

(2) Zum Kolloquium kann der Prüfling nur zugelassen werden, wenn 

1. die in § 23 Abs. 1 genannten Voraussetzungen für die Zulassung zur Thesis nachge-
wiesen wurden (die Einschreibung gemäß § 48 HG oder die Zulassung als Zweithörer 
gemäß § 52 Abs. 2 HG, jedoch nur bei der erstmaligen Zulassung zum Kolloquium), 

2. alle Modulprüfungen bestanden wurden und 

3. die Thesis mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. 

Der Antrag auf Zulassung ist an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu richten. Dem Antrag sind die Nachweise über die in Satz 1 genannten Zulas-
sungsvoraussetzungen beizufügen, sofern sie dem Prüfungsausschuss nicht bereits vor-
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liegen. Ferner ist eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung des Kolloquiums 
abzugeben sowie darüber, ob einer Zulassung von Zuhörerinnen oder Zuhörern wider-
sprochen wird. Der Prüfling kann die Zulassung zum Kolloquium auch bereits bei der 
Meldung zur Thesis (§ 23 Abs. 2) beantragen. In diesem Fall erfolgt die Zulassung zum 
Kolloquium, sobald alle erforderlichen Nachweise und Unterlagen dem Prüfungsaus-
schuss vorliegen. Für die Zulassung zum Kolloquium und ihre Versagung gilt im Übrigen 
§ 23 Abs. 4 entsprechend. 

(3) Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung durchgeführt und von den für die Thesis 
bestimmten Prüferinnen und Prüfern gemeinsam abgenommen und bewertet. Im Fall des 
§ 25 Abs. 2 Satz 4 wird das Kolloquium von den Prüferinnen oder Prüfern abgenommen, 
aus deren Einzelbewertungen die Note der Thesis gebildet worden ist. Das Kolloquium 
dauert etwa dreißig Minuten. Für die Durchführung des Kolloquiums finden im Übrigen die 
für mündliche Modulprüfungen geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.  

VII. Ergebnis der Masterprüfung, Zusatzmodule 

§ 27 
Ergebnis der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle vorgeschriebenen Modulprüfungen sowie die 
Thesis und das Kolloquium jeweils mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet worden 
sind. 

(2) Die Masterprüfung ist nicht bestanden, wenn eine der in Absatz 1 genannten Prüfungs-
leistungen endgültig mit „nicht ausreichend“ (über 4,0) bewertet worden ist oder als mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet gilt und keine Kompensation nach § 13 Abs. 4 möglich 
ist. Über die nicht bestandene Masterprüfung wird ein Bescheid erteilt, der mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag stellt die Vorsitzende oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses nach der Exmatrikulation ein Zeugnis über die erfolg-
reich absolvierten Prüfungs- und Studienleistungen aus. 

§ 28 
Zeugnis, Gesamtnote, Diploma Supplement 

(1) Hat der Prüfling die Masterprüfung bestanden, erhält er über die Ergebnisse unverzüglich 
ein Zeugnis, möglichst innerhalb von vier Wochen nach dem Kolloquium. Das Zeugnis 
enthält Angaben zum Studiengang, die Namen der Module, die Noten der Module, das 
Thema und die Note der Thesis, die Note des Kolloquiums sowie die Gesamtnote der Mas-
terprüfung. Im Zeugnis werden ferner die erworbenen Leistungspunkte aufgeführt. 

Prüfungsleistungen nach Satz 2, die an einer anderen Hochschule erbracht und nach § 11 
angerechnet worden sind, sind kenntlich zu machen. 

(2) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird aus dem arithmetischen Mittel der in Absatz 1 
genannten Einzelnoten gemäß § 12 Abs. 4 gebildet. Dabei werden folgende Notengewich-
te zugrunde gelegt: 

Thesis ........................................................................................ 15 % 

Kolloquium ................................................................................... 5 % 

Durchschnitt der Noten der Module ............................................. 80 % 

 
Der Durchschnitt der Noten der Modulprüfungen wird ohne Gewichtung gebildet. 
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(3) Soweit die Voraussetzungen nach den allgemeinen Rahmenrichtlinien der Fachhochschu-
le Dortmund gegeben sind, wird neben der Gesamtnote nach dem deutschen Notensys-
tem auch die Gesamtnote aufgrund der ECTS-Bewertungsskala (ECTS Grade) ermittelt und 
im Zeugnis gemäß Absatz 1 und im Diploma Supplement gemäß Absatz 5 ausgewiesen. 
Für die Bestimmung des ECTS Grade sind zuzuordnen: 

- dem Grade A die 10% Prüfungsbesten, 
- dem Grade B die folgenden 25%, 
- dem Grade C die folgenden 30%, 
- dem Grade D die folgenden 25%, 
- dem Grade E die verbleibenden 10%. 

(4) Das Zeugnis ist von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
zu unterzeichnen. Es trägt das Datum des Tages, an dem das Kolloquium erbracht worden 
ist. 

(5) Zusätzlich wird in englischer Sprache ein Diploma Supplement mit dem Datum des 
Zeugnisses ausgestellt. Das Diploma Supplement enthält ergänzende Informationen über 
das Studium, die mit dem Abschluss erworbenen Qualifikationen sowie die verleihende 
Hochschule und wird vom der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet. 

(6) Des Weiteren wird in englischer Sprache eine Datenabschrift (Transcript of Records) über 
die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen ausgestellt. Das Transcript of Records 
enthält die Namen der Module bzw. der Lehrveranstaltungen und deren semesterliche 
Dauer sowie die lokalen Noten und die Leistungspunkte. 

§ 29 
Zusatzmodule 

Der Prüfling kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen einer Prüfung unterziehen 
(Zusatzmodule). Das Ergebnis dieser Prüfungen wird auf Antrag des Prüflings in das Zeugnis 
aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. 

§ 30 
Masterurkunde 

(1) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung erhält der Prüfling eine Masterurkunde. Darin 
wird die Verleihung des Mastergrades gemäß § 8 Abs. 4 beurkundet. 

(2) Die Masterurkunde trägt das Datum des Zeugnisses (§ 28 Abs. 4). Sie enthält die Angabe 
des Studiengangs. Die Masterurkunde wird vom Rektor der Fachhochschule Dortmund un-
terschrieben und mit dem Siegel der Fachhochschule versehen. 
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VIII. Schlussbestimmungen 

§ 31 
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Dem Prüfling wird innerhalb von einem Jahr nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prü-
fenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Die Einsichtnahme ist bei der oder dem 
Prüfungsausschussvorsitzenden zu beantragen. Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort 
und Zeit der Einsichtnahme, sowie eine Person, in deren Gegenwart die Einsichtnahme 
durchgeführt wird. 

§ 32 
Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Wird eine Täuschung erst nach Abschluss des Prüfungsverfahrens oder nach 
Aushändigung des Masterzeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der 
Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Masterzeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 
geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Rechts-
folgen. 

(3) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Eine 
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach Ablauf von fünf Jahren nach 
Ausstellung des Masterzeugnisses ausgeschlossen. 

§ 33 
Widerspruchsverfahren 

Über einen Widerspruch gegen die Bewertung einer Prüfungsleistung gemäß § 68 der Verwal-
tungsgerichtsordnung, § 110 Abs. 2 Nr. 2 Justizgesetz NRW, entscheidet der Prüfungsausschuss 
auf Grundlage einer einzuholenden Stellungnahme der an der Beurteilung beteiligten Perso-
nen. 

§ 34 
Aufbewahrungsfristen von Prüfungsunterlagen und Prüfungsakten 

Schriftliche Prüfungsarbeiten, Prüfgutachten, Prüfungsprotokolle und sonstige Prüfungsunter-
lagen einzelner Prüfungen sind zwei Jahre, die Thesis nach § 22 sieben Jahre ab Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses aufzubewahren. Bei einem Widerspruchs- oder Verwaltungsstreitver-
fahren über das Ergebnis gilt diese Frist ab Rechtskraft der Prüfungsentscheidung. Prüfungsak-
ten der Absolventinnen und Absolventen, welche Stammdaten, Notenspiegel, wesentliche 
Informationen und Gutachten zur Thesis und zum Kolloquium sowie die wesentlichen Doku-
mente des Studienabschlusses enthalten, sind aufzubewahren. 
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§ 35 

In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

(1) Diese Masterprüfungsordnung tritt am 01. September 2013 in Kraft.  

(2) Diese Masterprüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem 
Wintersemester 2013/14 ihr Studium im Studiengang Master Internationales Projektin-
genieurwesen – MIP am Fachbereich Maschinenbau an der Fachhochschule Dortmund 
aufnehmen. 

(3) Diese Master-Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen – Verkündungsblatt – 
der Fachhochschule Dortmund veröffentlicht. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats des Fachbereichs Maschinenbau 
vom 23.05.2013 sowie des Rektorats vom 15.05.2013. 

 

Dortmund, den 3. Juni 2013 

 

Der Rektor 
der Fachhochschule Dortmund 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Schwick 

Der Dekan  
des Fachbereichs Maschinenbau 
der Fachhochschule Dortmund 
 
 
 
 
Prof. Dr. Straßmann 
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Anlage: Studienplan 

Module; Zeitpunkte der Modulprüfungen; Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer 
and Accumulation System (ECTS) 
 

Modul  

Nr.  

Pflichtmodule  Semester  ECTS-  

Punkte  1 2 3 4 5 

1  Höhere Mathematik 5     5 

2  Grundlagen des Anlagenbaus  5     5 

3  Schweißtechnik im Maschinen- und Anlagenbau 5     5 

4 Unternehmensanalyse und -kennzahlen 5     5 

5 Managementkompetenz  5     5 

6 Anlagenplanung und -montage   5    5 

7 Spezialgebiete  der Werkstoffkunde  5    5 

8 Konstruieren von Maschinen und Geräten    5    5 

9 Kosten- und Investitionsrechnung  5    5 

10 Projektmanagement   5    5 

11 Baustellenmanagement im Anlagenbau   5   5 

12  Wahlpflichtmodul 1   5   5 

13 Nationales und internationales Arbeitsrechts   5   5 

14.1 Business Communication I   3   3 

15 Arbeitssicherheit im Maschinen- und Anlagenbau    5  5 

16 Wahlpflichtmodul 2    5  5 

14.2 Business Communication II    3  3 

17 Nationale und internationale Praxisanwendung 16 16 

18 Master-Thesis       20 20 

19 Kolloquium     3 3 

Summe (bei Verteilung der ECTS-Punkte des Moduls 17 auf die Semester 3 und 4 ) 25 25 25 22 23 120 

Im 3. und 4. Semester muss aus dem nachstehenden Wahlpflichtkatalog je ein Modul gewählt 
werden: 

Modul 
Nr. 

Module 
Wahlpflichtkatalog 

Semester ECTS-  

Punkte  1 2 3 4 5 

../1 Produktionsplanung und -steuerung/ERP-Systeme   5 5  5 

../2 
Betriebsfestigkeit und Lebensdauer von Maschinen 
und Anlagen 

  5 5  5 

../3 Anlagenperipherie: Boden, Wasserhaltung, Isolierung   5 5  5 

../4 Korrosionsschutz und Oberflächentechnik   5 5  5 

../5 Instandhaltungsmanagement   5 5  5 

../6 
Instandsetzungstechnologien/Technische Diagnostik/ 
Condition Monitoring 

  5 5  5 
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